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Information 
nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

bei Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person 

   

Verantwortliche/r  Jugendamt 51 
Frau Bockholt (Amtsleitung) 
Telefon (02041) 70 36 17,  
E-Mail: amt51@bottrop.de 

Vertreter/in  Jugendamt 51/1 
Herr Kiy, (Abteilungsleitung), 
Telefon (02041) 70 36 44,  
E-Mail: martin.kiy@bottrop.de 

Datenschutzbeauftragter  Datenschutzbeauftragter der Stadt Bottrop, Telefon 
(02041) 70 30, E-Mail: datenschutz@bottrop.de 

Zweck/e der Datenverarbeitung 
 

 Berechnung und Zahlbarmachung von 
Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII,  
Heranziehung zu Kostenbeiträgen nach dem SGB VIII. 

Wesentliche Rechtsgrundlage/n 
 

 Artikel 6 Absatz 2 in Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c 
DSGVO, §§ 2 Absatz 2 i.V.m. 39 SGB VIII, §§ 62 bis 64 SGB VIII, 

§91 ff. SGB VIII, Artikel 6 Absatz 2 in Verbindung mit Art. 6 
Absatz 1 Buchstabe c DSGVO, § 2 Absatz 2 Nr. 3 SGB 
VIII, §§ 22, 23 bis 24 und 43 SGB VIII, §§ 4, 17 und 22 
KiBiz, §§ 61 ff. SGB X, § 35 SGB I, §§, 67 ff. SGB X  

Quelle der Sozialdaten  Sofern wir Ihre Daten nicht von Ihnen selbst erhalten, 
erheben wir Ihre Daten nur, soweit es im Einzelfall zur 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist, bei folgenden Personen 
oder Stellen: 

 Arbeitgeber 

 Finanzamt 

 Jobcenter 

 Andere Sozialleistungsträger 

 Krankenkassen 

Empfänger und Kategorien von 
Empfängern der Daten  

 Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 andere Sozialleistungsträger 

 Freie Träger der Jugendhilfe zur Leistung der Hilfe 

 Pflegestellen 

 Renten und Unfallversicherungen 

 Krankenkassen, Pflegeversicherungen  

 Finanzämter (Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen) 

Dauer der Speicherung und 
Aufbewahrungsfristen 

 Kostenerstattung Jugendhilfeträger: 10 Jahre 
Kostenbeitrag gegenüber Eltern, Hilfeempfänger: 10 Jahre 
Geldleistung an Pflegepersonen: 10 Jahre 
Angebot nach § 52a SGB VIII: 1 Jahr Beratungen nach § 
18 SGB 
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Rechte der betroffenen Person  Sie haben folgende Rechte, wenn die gesetzlichen und 
persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Recht auf Auskunft über die verarbeiteten 
personenbezogenen Daten 

 Recht auf Akteneinsicht nach den verfahrensrechtlichen 
Bestimmungen 

 Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 

 Recht auf Löschung oder Einschränkung der 
Datenverarbeitung 

 Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung 
wegen besonderer Umstände 

 Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei 
Datenschutzverstößen 

Zuständige Aufsichtsbehörde 

 
 Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf 
Telefon (0211) 38424-0 / Fax (0211) 38424-10 
E-Mail poststelle@ldi.nrw.de / Internet www.ldi.nrw.de 

Pflicht zur Angabe der Daten  Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese 
Verpflichtung ergibt sich aus § 60 SGB I und § 97a SGB 
VIII. Wenn Sie die erforderlichen personenbezogenen 
Daten nicht angeben, kann die Hilfe nicht geleistet werden 
(§ 66 SGB I).  
 

 
 


